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RS OGH 1961/9/27 5Ob302/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.09.1961

Norm

AußStrG §105

AußStrG §136

Rechtssatz

Von den Erben bestrittene Verlassenschaftsschulden sind in das Inventar nicht aufzunehmen. In einem solchen Fall

sind die Gläubiger auf den Rechtsweg zu verweisen. Hat nur ein Erbe ein Rechtsmittel ergri6en, dann muß die

angefochtene Entscheidung auch bezüglich jener Erben, die ein Rechtsmittel nicht ergri6en haben, abgeändert

werden, wenn sie mit der zu treffenden richtigen Entscheidung unvereinbar ist.
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